










Kontrolle (Artikel 78 nMWSTG)

Strafbestimmungen (Artikel 96 bis 106 nMWSTG)
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Eine Kontrolle wird grundsätzlich schriftlich angekündigt 
und ist innerhalb von 360 Tagen mit einer Einschät-
zungsmitteilung abzuschliessen. Die Einschätzungsmit-
teilung hält den Umfang der Steuerforderung in den kontrol-
lierten Perioden fest.

Die Einschätzungsmitteilung und damit die Steuerforde-
rungen werden rechtskräftig, wenn die steuerpflichtige 
Person diese vorbehaltlos bezahlt oder anerkennt.

Einreichung der Abrechnung
• Innert 60 Tagen nach Ablauf der Abrechnungsperiode

Korrektur von Mängeln in der Abrechnung
• Spätestens in der Abrechnung, in die der 180. Tag seit 

Ende des betreffenden Geschäftsjahres fällt
• Steuerpflichtige Person ist verpflichtet, beim Jahresab-

schluss eine Umsatzabstimmung und eine Vorsteuerab-
stimmung und -plausibilisierung zu erstellen

• Steuerpflichtige Person ist verpflichtet, erkannte Mängel 
nachträglich zu korrigieren

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die Steuerforderung zulas-
ten des Staates verkürzt, wird mit einer Busse bis zu  
CHF 800'000 bestraft (Steuerhinterziehung).

Sofern der durch die Tat erzielte Steuervorteil höher ist als 
die Strafdrohung, kann die Busse bei vorsätzlicher Bege-
hung bis zum Doppelten des Steuervorteils erhöht werden.

Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der 
angedrohten Busse um die Hälfte erhöht. Zugleich kann auf 
eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren erkannt werden.

Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
• die Anmeldung als steuerpflichtige Person nicht vor-

nimmt;
• trotz Mahnung eine Steuerabrechnung nicht fristgerecht 

einreicht;
• die Steuer nicht periodengerecht deklariert;
• Sicherheiten nicht gehörig leistet;
• Geschäftsbücher, Belege, Geschäftspapiere und 

sonstige Aufzeichnungen nicht ordnungsgemäss führt, 
ausfertigt, aufbewahrt oder vorlegt;

Die steuerpflichtige Person kann die Durchführung einer 
Kontrolle verlangen, die innerhalb von zwei Jahren durchzu-
führen ist (dies gilt jedoch noch nicht ab 1. Januar 2010; der 
Bundesrat muss den Zeitpunkt des Inkrafttretens noch be-
stimmen).

• trotz Mahnung nicht oder nicht richtig Auskunft erteilt;
• in Rechnungen eine nicht oder nicht in dieser Höhe 

geschuldete MWST ausweist;
• durch Angabe einer Registernummer eine Eintragung im 

Register der steuerpflichtigen Personen vortäuscht;
• trotz Mahnung die ordnungsgemässe Durchführung einer 

Kontrolle erschwert, behindert oder verunmöglicht.

Zeigt eine steuerpflichtige Person eine Widerhandlung ge-
gen dieses Gesetz an, bevor sie der zuständigen Behörde 
bekannt wird, wird von einer Strafverfolgung abgesehen, 
wenn:
• sie die Steuerbehörde bei der Festsetzung der geschul-

deten oder zurückzuerstattenden Steuer in zumutbarer 
Weise unterstützt; und

• sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten 
oder zurückzuerstattenden Steuer bemüht.

Steuerpflichtige Unternehmen haben bis Ende 2010 ihre 
Umsatz- und Vorsteuerabstimmung so anzupassen, 
dass sie den neuen Anforderungen genügt. In der Ver-
ordnung zum MWSTG (im Entwurf Artikel 120) ist um-
schrieben, welche Angaben in dieser Abstimmung zwin-
gend enthalten sein müssen.
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Neue Abrechnungsformulare
Die Abrechnungsformulare wurden überarbeitet und neu 
gestaltet. Entgelte aus Übertragungen im Meldeverfahren 
sind neu in der Abrechnung zu deklarieren. Der Eigenver-
brauch gilt nicht mehr als Umsatzbestandteil, sondern als 
Vorsteuerkorrektur. Exportlieferungen und Leistungen im 
Ausland müssen aufgeteilt werden. Einlageentsteuerungen, 
Vorsteuerkorrekturen und Vorsteuerkürzungen sind eben-
falls separat aufzuführen (siehe Schema: Abrechnungsfor-
mulare).

Formular
ab 2010

Formular
bis 2009

I. UMSATZ Ziffer Ziffer
Total der Entgelte inkl. Leistungen im Ausland

200
010

    inkl. Entgelte aus Übertragungen im Meldeverfahren
    inkl. Subventionen und Spenden 010
In Ziffer 200 enthaltene Entgelte, für welche optiert wird 205
Eigenverbrauch 020

Abzüge
Von der Steuer befreite Leistungen (Exporte, Leistungen an begünstigte Einrichtungen) 220

040
Leistungen im Ausland 221
Übertragung im Meldeverfahren 225
Ankaufswerte von Gegenständen bei Margenbesteuerung 042
Von der Steuer ausgenommene Leistungen 230

043
Subventionen, Spenden
Entgeltsminderungen 235 044
Diverses 280 045
Steuerbarer Gesamtumsatz 299 060
 

II. STEUERBERECHNUNG
Leistungen zum Normalsatz 300 070
Leistungen zum reduzierten Satz 310 071
Leistungen zum Beherbergungssatz 340 074
Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland 380 090
Total geschuldete Steuer 399 100
Vorsteuer auf Material- und Dienstleistungsaufwand 400 110
Vorsteuer auf Investitionen und übrigem Betriebsaufwand 405

111
Einlageentsteuerung 410
Vorsteuerkorrekturen (gemischte Verwendung)

415
130

Vorsteuerkorrekturen (Eigenverbrauch)
Vorsteuerkürzungen (Subventionen, Kurtaxen usw.) 420 130
An die ESTV zu bezahlender Betrag 500 150
Guthaben der steuerpflichtigen Person 510 160
 

III. ANDERE MITTELFLÜSSE
Subventionen, Kurtaxen u. ähnliches 900
Spenden, Dividenden, Schadenersatz usw. 910

Dies bedingt, dass bei der Datenerfassung (Buchhal-
tung) diese Leistungen separat gebucht oder aber mit 
separaten Schlüsseln erfasst werden. Eine software-
mässige Anpassung ist unabdinglich. Steuerpflichtige 
Unternehmen haben deshalb bis Ende 2009 sicherzu-
stellen, dass die Buchhaltung ab 2010 sämtliche für die 
neue MWST-Abrechnung relevanten Angaben liefern 
kann.

Schema: Abrechnungsformulare


